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Sport im Spiegel 
des europäischen Medienrechts

Teil I
Sowohl die Fußball-Europameisterschaft als auch die Olympischen Spiele stehen ins Haus,
und die audiovisuellen Medien werden auch diesmal ausgiebig über beide sportlichen
Großereignisse berichten. Es besteht ein erhebliches gesellschaftliches Interesse an der
Berichterstattung, und deshalb sind die Übertragungsrechte für diese 
Sportveranstaltungen von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung. 

Zumindest dem Zuschauer sind aber die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Sportübertragungen relativ unbekannt. Wie kommen das Finale des 100-Meter-Sprints 
der Herren in Athen oder das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaften ins 
Fernsehen, auf den Computer (ins Internet) oder auf das mobile Empfangsgerät (Handy)?

Überlegungen zu den Grundlagen, zur Entstehung, der Inhaberschaft, der Vergabe sowie
dem Erwerb der Rechte an Sportveranstaltungen stehen am Anfang einer ganzen Reihe
von Rechtsfragen. Ihnen widmet sich diese IRIS plus. Von allergrößter Bedeutung sind
aber auch die Vorgaben, die das Recht für die Ausstrahlung und Verbreitung sowie die
übertragenen Inhalte macht. Diese Fragen wollen wir in der nächstfolgenden IRIS plus
(Ausgabe 2004-6) untersuchen. 

Lassen Sie sich also von diesem IRIS plus-Thema – erstmals als Fortsetzung in zwei Teilen
– (juristisch) sicher durch die anstehenden Sportereignisse geleiten.

Straßburg, im März 2004
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Sport im Spiegel des europäischen Medienrechts

Teil I

Einleitung

Der vorliegende Beitrags soll die wesentlichen rechtlichen Beziehun-
gen erläutern, die der Entstehung und Ausstrahlung eines Sportbeitrags
in den elektronischen (audiovisuellen) Medien zugrunde liegen. Dabei
gilt es herauszuarbeiten, welchen Einfluss die einschlägigen Bestim-
mungen des Europarechts insbesondere auf die „Sportrechte“ nehmen. 

I. Entstehung und Inhaberschaft 
von Rechten an Sportveranstaltungen

Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Frage, wie Sport- und Über-
tragungsrechte entstehen und wer sie innehat. Gibt es hierfür auf
gemeinschaftsrechtlicher Ebene Vorgaben, die bindende Auswirkung auf
die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten haben oder diese zumindest
beeinflussen können?

1. Regelungen auf Gemeinschaftsebene

Artikel 295 EGV bestimmt, dass dieser Vertrag die Eigentumsordnung
in den Mitgliedstaaten unberührt lässt. Damit wird der Bestand gewerb-
licher und kommerzieller Schutzrechte in den Mitgliedstaaten – ent-
sprechend der jeweiligen Rechtsordnung – garantiert. Konkrete Vorga-
ben für die Ausgestaltung der vorliegend relevanten Rechtsbeziehungen
ergeben sich daraus nicht. Sie ergeben sich ebenso wenig aus den in der
Grundrechtecharta1 geschützten Rechten auf Berufs- bzw. Gewerbefrei-
heit und Schutz des Eigentums (Artt. 15, 16 bzw. 17 der Charta) und
auch nicht aus der Unverletzlichkeit der Wohnung bzw. des Gewerbebe-
triebs (Art. 7 der Charta). An diesen Rechten könnten allerdings das
Urheberrecht, die verschiedenen Leistungsschutzrechte oder das Haus-
recht anknüpfen, die wiederum möglicherweise Rechte an Sportveran-
staltungen begründen. 

Obwohl das Gemeinschaftsrecht die Ausgestaltung und Ausübung des
geistigen Eigentums nicht unmittelbar regelt, setzt es ihm doch insbe-
sondere durch seine Binnenmarkt- und Wettbewerbsvorschriften wich-
tige Grenzen. 

Im Bereich Binnenmarkt kann es aus zwei Gründen zu Konflikten zwi-
schen gemeinschaftlichem und nationalem Recht kommen. Erstens kön-
nen Unterschiede in den nationalen Bestimmungen Verzerrungen im
Binnenmarkt verursachen, vor allem wenn sie die Freiheiten des Waren-
verkehrs und der Niederlassung betreffen. Aus diesem Grund wurden die
mitgliedstaatlichen Normen durch Richtlinien einander angeglichen und
Mindeststandards festgeschrieben. Zweitens kann es zu einem Zielkon-
flikt zwischen nationalem Urheberrecht und Gemeinschaftsrecht kom-
men. Das Urheberrecht berechtigt den Schöpfer eines Werks, selbst da-
rüber zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen er einer
Verwertung (z. B. in Form einer Veröffentlichung oder öffentlichen
Wiedergabe) zustimmt. Da der Rechteinhaber die Möglichkeit hat, sol-
che Befugnisse nur für einen oder mehrere bestimmte Mitgliedstaat/en
einzuräumen, kann es zu einer Kollision mit den Grundfreiheiten kom-
men. Dies ist dann der Fall, wenn der in einem Land ansässige Erwerber
eines urheberrechtlich geschützten Produkts dieses in einem anderen
Mitgliedstaat vermarkten will, der Urheber dort aber (noch) keine Ver-
wertung zugelassen hat. Dadurch entstehen Einfuhrhindernisse, die
eine Abschottung der nationalen Märkte zur Folge haben. Diese Hin-
dernisse könnten grundsätzlich unter Bezugnahme auf die Rechte des
geistigen und gewerblichen Eigentums gerechtfertigt werden. Um einer
derartigen Abschottung der nationalen Märkte entgegenzuwirken, hat
der EuGH für die Warenverkehrsfreiheit, d. h. den Handel mit Produk-
ten, den so genannten Erschöpfungsgrundsatz entwickelt. Ist die Ware

rechtmäßig, also mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers, in einem
Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden, so kann er sich ihrer freien
Zirkulation dann nicht (mehr) widersetzen; sein Ausschließlichkeits-
recht ist verbraucht.2

Mit demselben Zielkonflikt – der Vereinbarkeit der Urheberrechte-
ausübung mit den Freiheitsgarantien des EGV – hatte sich der EuGH in
seiner Coditel-I-Entscheidung zu befassen. In Bezug auf die bei Fern-
sehsendungen einschlägige Dienstleistungsfreiheit nach Artt. 49 und 50
EGV hat er den Schutz des geistigen Eigentums als zwingenden Grund
des Allgemeininteresses angesehen, der eine Beschränkung der Dienst-
leistungsausübung rechtfertigen kann. Der Gerichtshof zog somit den in
Art. 30 EGV explizit formulierten Grund für eine zulässige Beschränkung
durch nationale Regelungen auch für die Dienstleistungsfreiheit heran.3
Andererseits hat er nicht zugleich den Erschöpfungsgrundsatz auf
„gewerbliche und kommerzielle“ Nutzungen bei Dienstleistungen
erstreckt.

Das Wettbewerbsrecht, insbesondere das Verbot des Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung nach Art. 82 EGV, formuliert für die Aus-
übung von geistigen und gewerblichen Schutzrechten gewisse Vorgaben.
Die neueste Rechtsprechung entwickelte noch zusätzliche Kriterien. Sie
stellt entscheidend darauf ab, ob eine einschränkende Maßnahme zur
Wahrung der aus den Urheber- und Leistungsschutzrechten folgenden
Befugnisse (z. B. Verwertungsrechte) erforderlich ist. Nach Ansicht des
EuGH beinhaltet das Urheberrecht alle Persönlichkeitsrechte hinsicht-
lich eines Werkes sowie die Befugnis, das Werk durch Inverkehrbringen
kommerziell zu nutzen. Die Definition des Rechts des geistigen oder
gewerblichen Eigentums, also die Festlegung seiner Ausprägung und
Wirkungen im Einzelnen, liegt jedoch in der Kompetenz der Mitglied-
staaten.4

Auch aus den eventuell einschlägigen, sekundärrechtlich harmoni-
sierten Bestimmungen zum Schutz von Urhebern im weiteren Sinne5 las-
sen sich keine gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben gewinnen. Die Richt-
linie 92/100/EWG nimmt in Artikel 2 Absatz 2 eine gewisse
Vereinheitlichung des Urheberbegriffes vor, indem für ihre Zwecke der
Hauptregisseur eines Filmwerks oder audiovisuellen Werkes als sein
Urheber oder einer seiner Urheber gelten soll. Die Entstehung und der
Umfang der Rechte an (Sport-) Veranstaltungen sind hiervon jedoch
nicht erfasst.6

2. Mitgliedstaatliche Regelungen

Es sind also, wie gesehen, die Mitgliedstaaten, die den Inhalt und
Umfang von Rechten an Sportveranstaltungen sowie deren Inhaber und
die Verwertungsrechte (Senderecht, Recht der öffentlichen Wiedergabe,
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung) bestimmen. Dabei unter-
scheiden sich die maßgeblichen Regelungen – teils erheblich – von Land
zu Land. Deshalb soll an dieser Stelle nur eine kursorische Darstellung
der verschiedenen rechtlichen Anknüpfungspunkte und des Schutzge-
halts der Rechte, der insbesondere durch verfassungsrechtliche Vorga-
ben beschränkt sein kann, erfolgen. Einbezogen werden Beispiele aus
ausgewählten Mitgliedstaaten, namentlich Deutschland, Frankreich,
Italien und den Niederlanden.

a) Grundlage der Rechte an Sportveranstaltungen

aa) Eigene Rechte des Veranstalters7

Privaten Veranstaltern können Ansprüche kraft eigenen Rechts zuste-
hen. Umstritten ist, inwieweit die Sportveranstaltung direkt aus dem
Urheberrecht geschützt wird. Ist sie ein Werk im urheberrechtlichen

Alexander Scheuer/Peter Strothmann, 
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken/Brüssel
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Sinne? Für das italienische Recht wird beispielsweise vertreten, dass
sich das Ereignis (ewa ein Fußballspiel) als Spiel darstelle, dessen
zugrunde liegende Regeln zwar keinen Urheberrechtsschutz entfalten,
dessen einmal erfolgte konkrete Ausführung aber dann als Werk anzu-
sehen sei, wenn sie auf einem festen Träger aufgezeichnet ist (Verkör-
perungsfunktion).8

Dieser Ansatz wird jedoch vielfach kritisiert: Es fehle an einem Min-
destanteil an eigenschöpferischer Leistung einer natürlichen Person.9
Eine sportliche Leistung sei in Folge der Wettkampfsituation nicht exakt
wiederholbar, sondern stets einzigartig und neu.10 Ein Werk im Sinne des
Urheberrechts werde daher durch die Sportausübung nicht geschaffen.

Ein urheberrechtlicher Schutz der Aufzeichnung einer Veranstaltung
wird – in Abgrenzung zum Schutz des Ereignisses selbst – dann nicht
grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Veranstalter in eigener Regie
eine Aufzeichnung der Veranstaltung auf Ton- oder Bildträger anfertigt.
Vom Schutz umfasst würde demnach die Aufzeichnung, falls sie ein Gei-
steswerk mit schöpferischem Charakter darstellt.11 Grundsätzlich sei
allerdings auch eine Aufzeichnung, selbst wenn sie mit hohem techni-
schen Aufwand betrieben werde, nur eine bloße Dokumentation und
damit Abbildung der Wirklichkeit, der nicht die notwendige eigen-
schöpferische Gestaltung zukomme. Der Regelfall sei daher, dass ein
Werkschutz auch für die Aufzeichnung ausscheide.12

Diskutiert wird auch ein ungeschriebenes allgemeines Veranstalter-
recht, demzufolge dem Ausrichter eines Sportereignisses an der von
ihm organisierten Veranstaltung das ausschließliche wirtschaftliche Ver-
wertungsrecht zusteht.13 Dieses Recht stelle jedoch kein absolutes, d. h.
gegenüber jedermann schutzfähiges Recht an der organisierten Veran-
staltung dar, sondern lediglich eine Art gesetzlich geregelte Übertra-
gung der Verwertungsrechte. Der Veranstalter soll die Entscheidung tref-
fen, inwieweit an das Ereignis anknüpfende Verwertungsformen wie die
Fernsehübertragung zugelassen werden. Ein Verwertungsrecht, das sich
an der organisatorischen Leistung des Veranstalters eines Sportereig-
nisses festmacht, sieht z. B. die französische Rechtsordnung im Sport-
gesetz vom 16. Juli 1984 vor.14

Des Weiteren werden aus dem Hausrecht (Abwehr-)Rechte des Veran-
stalters gegenüber Dritten hergeleitet. Das Hausrecht folgt dabei in der
Regel dem Eigentum bzw. dem Besitz am Veranstaltungsort. Aus den
Abwehrrechten oder Ausschlussansprüchen des Eigentümers/Besitzers
gegenüber Dritten ergibt sich daher eine Befugnis, den Zugang zum Ort
der Veranstaltung privatrechtlich zu regeln. Damit können entspre-
chende Ausgestaltungen und Voraussetzungen des Zugangs festgelegt
werden. Dies umfasst auch das Recht, Fernsehsendern die Aufnahme
oder Übertragung des Ereignisses zu gestatten.15

Dem Veranstalter können Abwehransprüche aus den Vorschriften über
den unlauteren Wettbewerb zustehen. Dies ist dann denkbar, wenn nach
nationalem Recht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Sportveranstal-
tern und Rundfunkunternehmen anzunehmen wäre, das darin bestünde,
dass Letzterer durch eine Live-Übertragung einen Teil der potenziell
interessierten Zuschauer zum Nachteil des Sportveranstalters von der
direkten Teilnahme an dem Ereignis abhielten. Die Ansprüche aus dem
Recht des unlauteren Wettbewerbs werden vielfach bejaht, da Fernseh-
sender, die ein Sportereignis übertragen, unmittelbar das Ergebnis der
organisatorischen und finanziellen Leistung des Veranstalters überneh-
men. Eine die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche auslösende „unlau-
tere“ Handlung kann u. a. dann in ungenehmigten Berichterstattungen
liegen, wenn zu eigenen wirtschaftlichen Erwerbszwecken gehandelt
wird, wenn also der Veranstalter gleichsam in „parasitärer“16 Weise
durch Dritte um die „legitimen Früchte seines mit Mühe und Kosten
errungenen Arbeitsergebnisses“ gebracht wird.17

bb) Schutz des Sportveranstalters kraft abgeleiteter 
bzw. erworbener Rechte

Kann der Veranstalter eines Sportereignisses schützenswerte Positio-
nen daraus ableiten, dass er sich die Rechte der mitwirkenden Sportler
abtreten lässt und diese selbst wahrnimmt?

Sportliche Darbietungen fallen – wie oben dargelegt – in der Regel
nicht unter den urheberrechtlichen Werkbegriff und werden zumeist
auch nicht dem Schutz der Vorführung zugeordnet. Folglich sind Sport-
ler nur in Ausnahmefällen als ausübende Künstler anzusehen18 und kön-
nen entsprechende Rechte daher auch nicht an die Veranstalter abtre-
ten. Dagegen können Veranstalter sich von den Sportlern das Recht am
eigenen Bild abtreten lassen. Das zumeist aus dem Persönlichkeitsrecht
abgeleitete Recht am eigenen Bild umfasst Bildnisse, die durch Verfil-
mung oder Fernsehaufzeichnung entstehen. Das Recht am eigenen Bild
ist zumeist disponibel, so dass die abgebildete Person zu der Abbildung
und ihrer Verbreitung ihre Zustimmung erteilen kann. Bei einer unge-
nehmigten Abbildung der Sportler durch Dritte kann der Veranstalter
aus diesem abgetretenen Recht gegen Dritte vorgehen.19

b) Inhaberschaft und Gegenstand der „Sportrechte“

Die entscheidende Frage ist nun, nachdem grundsätzlich der Ursprung
der Rechte an einer Sportveranstaltung dargestellt wurde, wer als Ver-
anstalter aufzufassen ist und daher als möglicher Inhaber der genann-
ten Rechte in Frage kommt.

Das Gemeinschaftsrecht nimmt keine Bestimmung des Veranstalters
oder Rechteinhabers vor. Von gewisser Relevanz ist lediglich die Kabel-
und Satelliten-Richtlinie20 mit ihren Vorschriften zum Senderecht. Diese
schreiben vor, dass die Mitgliedstaaten in den nationalen Rechtsord-
nungen für den Urheber das ausschließliche Recht statuieren sollen, die
öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Werken über
Satellit zu erlauben; eine Bestimmung des Veranstalters oder Rechte-
Inhabers wird nicht vorgenommen. Daher ist auf die mitgliedstaatlichen
Regelungen zurückzugreifen.

Vereinzelt ist der Begriff des Veranstalters gesetzlich eindeutig gere-
gelt. Art. 18-1 des französischen Gesetzes 84-610 bestimmt beispiels-
weise, dass entweder die Sportverbände (fédérations) nach Art. 17 des
Gesetzes oder die Veranstalter (organisateurs) nach Art. 18 des Geset-
zes das Verwertungsrecht für das Sportereignis innehaben. Dabei ist
nur der jeweilige nationale Verband einer Sportart berechtigt, Veran-
staltungen bzw. die Qualifikationen zu Veranstaltungen durchzuführen,
auf denen internationale, nationale oder regionale Titel vergeben wer-
den. Nach Art. 18 können auch Privatpersonen Veranstalter sein.21

In anderen Ländern ist die Veranstaltereigenschaft und damit eine
originäre Rechte-Inhaberschaft jedoch umstritten. Grundsätzlich soll
als Veranstalter anzusehen sein, wer infolge seiner Organisationsleis-
tung und seiner Risikoträgerschaft eine herausgehobene Stellung inne-
hat.22 Bei rein kommerziellen Sportveranstaltungen wie etwa durch pri-
vate Stellen (Firmen, natürliche Personen) organisierte „Events“ reicht
dieses Kriterium zur Abgrenzung. Für die professionellen Fußballligen,
andere Sportligen und regelmäßige, als Serie ausgetragene Sportveran-
staltungen, an denen im Rahmen der Liga oder der Serie Teilnehmer par-
tizipieren, die alle zusammen Mitglieder eines Verbandes oder einer
besonderen Organisation sind, wird vielfach der ausrichtende Heimver-
ein als Veranstalter angesehen. Begründet wird dies damit, dass der
Heimverein in organisatorischer wie finanzieller Hinsicht die Verant-
wortung für die Veranstaltung trage.23

Bei regelmäßigen nationalen oder internationalen Einzelereignissen,
die unter dem Dach eines Verbands organisiert werden, aber nicht als
Serie ausgestaltet sind, werden die Vereine oder Verbände, die sich mit
ihren Mannschaften hieran beteiligen, von einigen zumindest als Mit-
veranstalter der auf ihrem Platz ausgetragenen Wettkämpfe angesehen –
selbst dann, wenn die Dachverbände besondere Leistungen erbringen.
Denn auch wenn die nationalen und internationalen Verbände einen
organisatorischen Rahmen für den Wettbewerbssport schafften, bleibe
der die Veranstaltung austragende Verein (oder bei Einzelwettkämpfen
im Rahmen internationaler Verbandswettbewerbe der jeweilige nationale
Verband) derjenige, welcher wesentliche wirtschaftliche Leistungen für
die Vermarktung der Fernsehübertragungsrechte erbringt. Insbesondere
stellten die Vereine die Spieler, deren Wettkampf das Produkt schaffe,
und leisteten die notwendige organisatorische Arbeit vor Ort. Die Vereine
seien daher zumindest originäre Mitinhaber der Vermarktungsrechte.24
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Folgt man dieser Ansicht, dann stellt nicht allein der Gesamtwettbewerb
eine Veranstaltung dar, sondern jedes einzelne Sportereignis (Heimspiel)
bleibt trotz der Einbindung in einen Gesamtwettbewerb vermarktungs-
fähig. Nach anderer Auffassung ist zweifelhaft, in welcher Form eine Mit-
berechtigung an den Vermarktungsrechten für Verbände möglich ist.25

Inhaltlich wird dem Veranstalter ein Verwertungsrecht eingeräumt.
Da dieses Recht wie oben dargelegt nach mitgliedstaatlichen Vorschrif-
ten entsteht, ist auch seine Ausgestaltung uneinheitlich. Die jeweilige
mitgliedstaatliche Einordnung der Veranstalterrechte bestimmt also da-
rüber, wie die zumeist zivilrechtliche, vertragliche Übertragung dieses
Rechts ausgestaltet ist – d. h. ob nun ein Senderecht für urheberrecht-
liche Werke oder/und daneben ein Recht zur Rundfunkübertragung des
Sportereignisses eingeräumt wird (falls man die Einordnung eines Sport-
ereignisses als Werk ablehnt, siehe oben).

II. Bedingungen für die Vergabe 
und den Erwerb der Rechte

Im weiteren Verlauf der Verwertungskette können die entsprechend
den nationalen Vorgaben entstandenen Sportrechte nun von den Rechte-
inhabern veräußert und von interessierten Stellen (zwischen)erworben
werden. Für Erwerb und Veräußerung bestehen gemeinschaftsrechtliche
Vorgaben und Einflüsse, die sich hauptsächlich aus dem Wettbewerbs-
recht ergeben. Darüber hinaus müssen Grundrechtspositionen beachtet
werden.

1. Grenzen der Verfügungsfreiheit

Diskutiert wird vielfach, innerhalb welcher Grenzen der Inhaber der
Sportrechte, so z. B. der Veranstalter eines Sportereignisses oder eine
Rechteagentur, befugt ist, über die Verwertungsrechte an der Veran-
staltung zu verfügen.

In der Praxis sind es vor allem zwei Umstände, die die Verfügungs-
freiheit einschränken: zum einen mögliche Bedingungen für den
Abschluss von Exklusivverträgen mit (Pay-TV-)Veranstaltern, die andere
Fernsehveranstalter von der Übertragung ausschließen,26 zum anderen
das Recht auf Kurzberichterstattung. 

a) Regelungen, die an die Vergabe anknüpfen

Europarechtliche Vorgaben, die die Vergabe exklusiver Senderechte
(Lizenzen) an (Pay-)TV-Veranstalter generell und nicht nur im Einzel-
fall einschränken, existieren nicht.

Dagegen können in bestimmten Fallkonstellationen Grundrechtsposi-
tionen bei der Vergabe bzw. dem Erwerb von Sportrechten zu beachten
sein. Art. 11 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union27

(Grundrechtecharta) besagt, dass die Freiheit der Medien und ihre Plu-
ralität geachtet werden. Einem pluralen Mediensystem wird daher ent-
scheidende Bedeutung für die Gewährleistung der Medienfreiheit beige-
messen.28 Zur Verwirklichung der Zielvorstellung „Pluralität“ können
daher auch entgegenstehende wirtschaftliche Grundprinzipien (Ver-
tragsfreiheit) und Grundrechte (Eigentumsrecht, Recht auf Berufsfrei-
heit) eingeschränkt werden, jedenfalls soweit auf sie das Recht der Ver-
anstalter zur Vergabe der (exklusiven) Rechte gegründet werden kann. 

Kann daraus im Umkehrschluss eine Pflicht für die Mitgliedstaaten
abgeleitet werden, zugunsten der Pluralität oder der Durchsetzung des
Rechts der Bürger auf Information Umgestaltungen in den nationalen
Rundfunkordnungen vorzunehmen, z. B. die Einführung von Beschrän-
kungen für die Vergabe exklusiver Senderechte? Das ist nicht der Fall.
Die in Art. 11 gewählte Formulierung unterstreicht vielmehr die Freiheit
der Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihres Mediensystems.29 Eine
Gesetzgebungs- oder Kontrollkompetenz der Gemeinschaft ergibt sich
auch nicht aus Art. 51 Abs. 1 der Grundrechtecharta, nach dem die
Organe und Einrichtungen der Union ihre Anwendung entsprechend den
jeweiligen gemeinschaftsrechtlichen Zuständigkeiten fördern – dies
bestätigt der Wortlaut des Art. 51 Abs. 2.

Des Weiteren kommt als allgemeine Schranke bei der Rechtevergabe
das Wettbewerbsrecht in Betracht. Hinsichtlich der Urheberrechte und
Leistungs- bzw. gewerblichen Schutzrechte entschied der EuGH in der
Rechtssache Coditel II,30 dass die Einräumung eines ausschließlichen
Nutzungsrechts als solche noch keinen Verstoß gegen den Art. 81 EGV
darstellt. Die einzelnen Umstände einer Rechtevergabe lösen jedoch
gelegentlich Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem euro-
päischen Kartellrecht aus. Der EuGH hat im Fall Magill die Ausübung von
Schutzrechten durch ein Unternehmen in beherrschender Stellung
anhand von Art. 82 EGV beanstandet. Solches Verhalten kann also
immer dann gegen Art. 82 EGV verstoßen, wenn es „als Mittel zur miss-
bräuchlichen Ausnutzung“ einer marktbeherrschenden Stellung einge-
setzt wird.31 In diesem Zusammenhang gewinnt der Zugang zu „essen-
tial facilities“ an Bedeutung, also die Frage, inwieweit Unternehmen
Konkurrenten die Teilnahme am Wettbewerb erst ermöglichen müssen,
etwa durch diskriminierungsfreie Öffnung wesentlicher Einrichtungen
oder – wie hier – des Zugangs zu (Sport-)Veranstaltungen oder Über-
tragungsrechten.32 Eine spezifische Beschränkung für die Vergabe von
Exklusivrechten besteht aber im Wettbewerbsrecht, abgesehen von der-
artigen Sonderkonstellationen, nicht.

Die Lösung des Konflikts zwischen der Informationsfreiheit, der
Rundfunkfreiheit einerseits und dem Recht zur Vergabe exklusiver Sen-
derechte andererseits ist im europäischen Recht in verschiedenen auf
besondere Einzelfälle abstellenden Regeln verortet. Für die Stellung des
Veranstalters sind das Recht zur Kurzberichterstattung (siehe dazu
sogleich) und die Voraussetzungen und Modalitäten im Wettbewerbs-
recht (siehe unten Punkt II 2. b)) relevant. Daneben gibt es besondere
Bestimmungen zur Ausstrahlung, etwa die Regelungen zur Übertragung
von Ereignissen von besonderem gesellschaftlichen Interesse in Art. 3a
Fernsehrichtlinie und Art. 9a des Übereinkommens zum grenzüber-
schreitenden Fernsehen (siehe die Fortsetzung dieses Artikels in IRIS
plus 2004-6 unter Punkt III. 1. b)). Sie greifen das Spannungsverhält-
nis auf und versuchen, einen schonenden und angemessenen Ausgleich
herbeizuführen. Der Interessenausgleich fällt weitgehend in den Auf-
gabenbereich der Mitgliedstaaten.33

b) Regelungen, welche die Exklusivität betreffen

Eine besondere Form der Einschränkung, gleichsam eine gesetzliche
Grenze der Vergabe und der Ausübung exklusiver Fernsehrechte, stellt
das Recht zur Kurzberichterstattung dar. Es entzieht dem Ereignisver-
anstalter das Recht, den Zugang zum Bild- und Tonmaterial exklusiv
und unter Ausschluss anderer Rundfunksender an von ihm ausgewählte
Sender zu vergeben.

Auf Ebene des Europarats befasst sich Art. 9 des Europäischen Über-
einkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen mit der Proble-
matik der Kurzberichterstattung. Die Vorschrift enthält Bestimmungen
über den Zugang der Allgemeinheit zu Informationen und legt (in der
Fassung des Änderungsprotokolls von 1998) den Vertragsstaaten nahe,
Regelungen gegen Exklusivrechte von Rundfunkveranstaltern im natio-
nalen Recht treffen.34

Bereits vor der Überarbeitung von Art. 9 des Übereinkommens wurde
die Empfehlung Nr. R (91) 5 des Ministerrates über das Recht zur Kurz-
berichterstattung über bedeutende Ereignisse verabschiedet.35 Nach
dem ersten dort formulierten Grundsatz ist zur Erreichung der Ziele der
Empfehlung erforderlichenfalls das Eigentumsrecht desjenigen, der die
exklusiven Erstsenderechte besitzt, zu beschränken. Dies soll derart
geschehen, dass die Öffentlichkeit in einem bestimmten Land in die
Lage versetzt wird, ihr Recht auf Information auszuüben. So soll dem
Erwerber der Exklusivrechte, dem so genannten Primärveranstalter, auf-
gegeben werden können, jedem Rundfunkveranstalter, der sich über
das betreffende Ereignis informieren will („Sekundärveranstalter“), zu
erlauben, Informationen über dieses Ereignis in Form eines Kurzberichts
zu liefern. Zur Erfüllung dieser Pflicht werden zwei Alternativen vorge-
zeichnet: (1) die eigene Aufnahme am Ereignisort oder (2) die Auf-
zeichnung des Signals des Primärveranstalters zum Zweck der Herstel-
lung eines Kurzberichts. Nach Ziffer 8 des Erläuternden Berichts36 soll
die Empfehlung den Vertragsstaaten für die nationale Gesetzgebung
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Leitlinien an die Hand geben. Eine unmittelbare rechtliche Bindung
z. B. der Rundfunkveranstalter sei nicht vorgesehen. Nach einem neue-
ren Entwurf für eine Empfehlung soll das Recht zur Kurzberichterstat-
tung allerdings beschränkt werden können.37 So soll die Dauer eines
Kurzberichts auf die zur Darstellung des Ereignisses notwendigen Infor-
mationen begrenzt sein. Der Bericht dürfe nicht vor der Sendung des
Erstverwerters ausgestrahlt werden und solle die Quelle des gesendeten
Materials deutlich werden lassen. Der Entwurf sieht vor, dass der Erst-
verwerter kein Entgelt für die Kurzberichterstattung erheben darf;
allenfalls der Veranstalter des Ereignisses könne Erstattung seiner
zusätzlich entstehenden Kosten verlangen.

Diskutiert wird auch, ob sich aus Art. 10 der EMRK ein über das Recht,
sich aus allgemein zugänglichen Quellen und Informationen zu infor-
mieren, hinausgehender Anspruch auf Zugang zu Informationsquellen,
die einem exklusiven Recht unterliegen, entnommen werden kann.38

Obwohl der Schutzbereich des Art. 10 EMRK neben der Informations-
freiheit auch die Presse- und Rundfunkfreiheit umfasst, wird diese Mög-
lichkeit überwiegend verneint.39

Vergleichbare Ergebnisse liefert die Betrachtung der Grundrechte-
charta. Aus Wortlaut und Entstehungsgeschichte des Art. 11 ergibt sich
auch unter Beachtung des Art. 52 Absatz 3 kein über Art. 10 EMRK hin-
ausreichendes Recht und auch keine Verpflichtung zur Einführung eines
Rechts auf Kurzberichterstattung. Die Fernsehrichtlinie der Europäi-
schen Gemeinschaft enthält keine dem Art. 9 des Übereinkommens ver-
gleichbare Regelung, da die Richtlinie grundsätzlich auf die Schaffung
eines Binnenmarktes abzielt und den freien Wettbewerb und Verkehr
von Fernsehdienstleistungen in der Gemeinschaft gewährleisten soll.40

Gleichwohl hat die Europäische Kommission unter Hinweis auf Art. 11
der Grundrechtecharta in ihrem Arbeitsprogramm im Anhang des Vier-
ten Berichts über die Anwendung der Fernsehrichtlinie41 die Frage auf-
geworfen, ob Bestimmungen über das Recht auf Kurzberichterstattung
aufzunehmen sind. In ihrem Diskussionspapier zur Revision der Fern-
sehrichtlinie42 legt die Kommission dar, dass Unterschiede zwischen den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bei der Anerkennung und der Aus-
gestaltung eines derartigen Rechts bestehen. Sie wirft daher die Frage
auf, ob es insoweit an einer notwendigen Kohärenz mangele und der
freie Dienstleistungsverkehr eingeschränkt sei. Sollte eine Verankerung
des Rechts auf Kurzberichterstattung in der Fernsehrichtlinie erforder-
lich werden, seien zudem Ausgestaltung und Bedingungen seiner Aus-
übung zu klären.

2. Wettbewerbsrechtliche Vorschriften

a) Allgemeine Bedeutung

Das Gemeinschaftsrecht betrifft auch den Bereich des Sports, zumin-
dest des berufsmäßig/wirtschaftlich betriebenen, und der Sportver-
bände. Dies hat insbesondere das Urteil im Fall Bosman klargestellt.43

Daher ist das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft ein Prüfkriterium für
rechtliche Vorgänge innerhalb des vielfach in Verbänden organisierten
Sports. 

Mit der Deregulierung der Fernsehmärkte und der technischen Ent-
wicklung des Rundfunks unterliegen Rundfunkdienste einer stetigen
und raschen Entwicklung, die sich auf die Art (Pay-TV, Pay-per-View,
Channel-Angebote) und Zahl der Fernsehkanäle und die Auslastung der
Übertragungswege auswirkt. Auf diesem wettbewerbsintensiven Markt
der Anbieter von Rundfunkdiensten und neuer Medien ist die Beachtung
der Wettbewerbsregeln für die Vergabe und den Erwerb von Sportüber-
tragungsrechten von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der
Medienlandschaft.44 Das zeigt sich auch daran, dass sich die Europäische
Kommission in der jüngeren Vergangenheit verstärkt mit Fragen der
Anwendung des Wettbewerbsrechts auf den Bereich der Sportübertra-
gungsrechte auseinander zu setzen hatte.45

b) Abgrenzung der Märkte 

Maßgebliche Grundlage für Entscheidungen der Gemeinschaftsorgane
ist die Definition von Märkten. Sie hat einen bestimmenden Einfluss auf

die wettbewerbsrechtliche Beurteilung eines Verhaltens oder einer Ver-
einbarung. Denn je enger der relevante Markt ist, um so eher kann eine
marktbeherrschende Stellung bejaht werden und folglich ein Verhalten
einen Missbrauch darstellen bzw. eine Fusion wettbewerbswidrig sein.
Diese Grundsätze gelten auch für die Anwendung des Wettbewerbsrechts
auf den Mediensektor.46 Da sich die Wichtigkeit einer Abgrenzung des
(vor allem sachlich) relevanten Marktes durch die Vorschriften des EG-
Wettbewerbsrechts hindurchzieht,47 soll sie vorab in ihrer Bedeutung für
Sportübertragungsrechte erläutert werden. Im Anschluss daran werden
die von den Gemeinschaftsorganen behandelten spezifischen Probleme
dargestellt, die sich bei Vergabe und Erwerb der Rechte ergeben.

Aufgrund ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung können Sport-
übertragungsrechte insgesamt von anderen Programmmärkten abge-
grenzt werden. Insoweit spielt es keine Rolle, ob sie für das Pay- oder
das Free-TV bestimmt sind. Sportübertragungsrechte lassen sich weiter
in separate Produktmärkte gliedern.48

Der Markt für exklusive Übertragungsrechte an ganzjährig regelmä-
ßig stattfindenden Fußballereignissen wurde als separater Markt defi-
niert. Darunter fallen insbesondere die Liga- und Pokalwettbewerbe auf
nationaler Ebene, die Champions League und der UEFA-Pokal. Generell
können Rundfunkveranstalter mit Fußballrechten ein besonderes Mar-
kenimage für ihre Fernsehprogramme prägen. Im Pay-TV, so die Kom-
mission, sei Fußball das wichtigste Argument bei der Werbung um Abon-
nenten. Im Free-TV könnten gerade mit Fußballübertragungen
Zuschauergruppen und damit Werbepartner angesprochen werden, die
mit anderen Angeboten nicht erreichbar seien.49

In der Entscheidung Newscorp/Telepiú grenzte die Kommission den
relevanten Markt noch enger ein. Dort umfasste der Markt nur exklusive
Übertragungsrechte an den genannten Fußballereignissen, an denen
einheimische (im Fall italienische) Vereinsmannschaften teilnehmen.
Die Marktanalyse hatte, so die Kommission, klar bestätigt, dass diese
Rechte ein stand alone driver (ein für sich allein betrachtet entschei-
dender Erfolgsfaktor für ein Geschäftsmodell) für Pay-TV seien. Auf-
grund der Charakteristika der Inhalte und der Preise (die wesentlich
höher seien als die Preise für andere regelmäßig ausgetragene Sport-
ereignisse, an denen einheimische Teams teilnehmen) könne davon aus-
gegangen werden, dass ein separater Produktmarkt vorliege, der klar
von anderen Inhaltemärkten abgegrenzt werden könne.50

Auch der Markt für Übertragungsrechte an Fußballereignissen, die
nicht jedes Jahr ausgetragen werden (z. B. die Fußball-Welt- und -Euro-
pameisterschaft) und an denen einheimische Teams teilnehmen, ist ein
separater Markt.51

Ob es einen vorgelagerten Markt des Rechterwerbs für Übertragungs-
rechte an Fußballereignissen zur Verwertung in den neuen Medien
(UMTS-Mobilfunk und Internet) gibt, konnte aufgrund des frühen Ent-
wicklungsstadiums dieser Märkte noch nicht festgestellt werden. Aus
bereits vorliegenden Erkenntnissen zog die Kommission aber den
Schluss, dass Rechte an Inhalten für die Entwicklung dieser neuartigen
Dienstleistungen ebenso notwendig seien wie für Fernseh-Programm-
angebote. Da mit den neuen Medien künftig viel kleinere Verbraucher-
kategorien als Nachfrager identifiziert und bedient werden können, sei
mit relativ eng abgrenzbaren Inhaltemärkten zu rechnen. Fußballrechte
würden wie im Bereich des Fernsehens als „Lockvogelangebote” wirken,
so dass die Entstehung eines separaten Marktes anzunehmen sei. All-
gemein könne man erwarten, dass die Märkte für neue Medien sich vor-
aussichtlich parallel zu den Pay-TV-Märkten entwickelten.52 Um den
gegenwärtigen Stand des Zugangs zu diesem Inhalteangebot zu eruie-
ren, hat die Kommission eine Untersuchung des Marktes der Bild- und
Tonübertragungsrechte von Sportveranstaltungen für das Internet,
andere neue Medien und UMTS-Netze eingeleitet.53

Auch die Übertragungsrechte an sonstigen besonderen, in der Regel
internationalen Sportereignissen, z. B. Tennisturniere, Boxkämpfe, Golf-
wettkämpfe oder Motorsportereignisse, konstituieren einen gesonderten
Markt, der von anderen Inhaltemärkten zu unterscheiden ist. Wenn
diese auch nicht im gleichen Umfang wie Fußball key driver (Hauptan-
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trieb) für ein Abonnement von Pay-TV seien, so seien sie gleichwohl
wichtig für Pay-TV-Veranstalter, soweit sie Veranstaltungen betreffen,
die auf das Interesse von zahlreichen Endverbrauchern stoßen könnten.
Nach Auffassung der Kommission weisen auch hier die Charakteristika
der Inhalte und die Preisgestaltung darauf hin, dass ein separater Markt
vorliegt. Ob er je nach betroffener Sportart noch weiter in separate
Märkte unterteilt werden sollte, ist bisher fraglich. In der Eurovisions-
Entscheidung hatte die Kommission festgestellt, es sei anzunehmen,
dass das Zuschauerverhalten (zumindest in Bezug auf die Olympischen
Sommer- und Winterspiele, das Wimbledon-Finale und die Fußball-Welt-
meisterschaft) nicht durch andere, gleichzeitig oder fast gleichzeitig
übertragene Sportereignisse von besonderer Bedeutung beeinflusst
werde. Deshalb seien Fernsehveranstalter geneigt, umso höhere Preise
für diese Ereignisse zu zahlen.54

c) Zentrale Vermarktung (Rechteinfrastruktur) 

Die Sportrechte-Märkte sind also durch Entscheidungen – insbeson-
dere der Kommission – im Wesentlichen definiert. Welche spezifischen
Probleme birgt nun die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Rechte-
vergabe?

Häufig werden Rechte an einer Sportveranstaltung zentral – z.B.
durch Rechteagenturen oder Verbände – vermarktet. Insbesondere in
den Entscheidungen UEFA und Deutsche Bundesliga hat die Kommission
Kriterien herausgearbeitet, nach denen auch eine zentralen Vermark-
tung von Medienrechten eine Übereinstimmung mit dem EG-Wettbe-
werbsrecht ablaufen kann.

Die Rechte müssen zunächst in mehreren Paketen in einem transpa-
renten und diskriminierungsfreien Verfahren angeboten werden. Vor der
Rechtevergabe soll eine „Aufforderung zur Angebotsabgabe“ ergehen,
die geeigneten Rundfunkunternehmen die Möglichkeit gibt, gleichbe-
rechtigt um die Übertragungsrechte mitzubieten.55 Die Aufteilung der
Fernsehübertragungsrechte in verschiedene Pakete, die auch unabhän-
gig von einander zu erwerben sein müssen, ist von zentraler Bedeutung.
Dabei können den Vereinen unabhängig von der zentralen Vermarktung
durch die Verbände bestimmte Rechte zur eigenen Verwertung überlas-
sen werden. Auch die Rechte zur Verwertung in den neuen Medien
(Internet, Mobilfunk) können Gegenstand einzelner Pakete sein. Die
Vergabe von Verwertungsrechten für die neuen Medien ist dabei aus-
drücklich im Vertrag vorzusehen.56

Diese Kriterien bestätigte die Kommission in ihren Verhandlungen
mit dem englischen Ligaverband FAPL zu Rechten für die Übertragung
der Premier League. So sollen ausgewogene Rechtepakete für die Live-
Übertragung der gesamten englischen ersten Liga geschnürt werden,
und kein Fernsehanbieter dürfe sämtliche Rechtepakete erwerben. Wei-
tere Pakete sollen die Ausstrahlung der Spiele als Aufzeichnung oder die
Übertragung in Echtzeit auf mobile Empfängern (Handys) vorsehen.57

Des Weiteren bilden die Aspekte, dass bei der Vergabe die Übertra-
gungsrechte nicht für eine zu lange Dauer vergeben werden (zeitliche
Exklusivität) und dass eine automatische Erneuerung der Rechte nicht
möglich ist, weitere Grundlagen für die Beurteilung einer zentralen
Rechtevergabe.58

Nicht in den Paketen berücksichtigte oder nicht vergebene Verwer-
tungsrechte sollen an die teilnehmenden Vereine zurückfallen, die diese
dann individuell vergeben können.59

d) Beschaffung / Zentraler Einkauf

Als wettbewerbsrechtlich problematisch wird neben der zentralen Ver-
gabe auch die zentrale Beschaffung angesehen, da sie einen Zugang der
Wettbewerber zu den erworbenen Rechten unmöglich machen.60

Die Kommission hat bereits 1989 über die Vereinbarkeit einer Exklu-
sivabrede eines single buyer (alleinigen Erwerbers der Rechte) mit dem
Kartellrecht entschieden. Auf der Grundlage der Coditel-II-Entschei-
dung des EuGH, die die einzelnen Umstände einer exklusiven Rechte-

vergabe anhand des Kartellrechts prüfte,61 verdeutlichte die Kommis-
sion die Grundsätze für Exklusivvereinbarungen auf dem Programm-
beschaffungsmarkt. Sie führte aus, dass die Zulässigkeit einer derarti-
gen Exklusivvereinbarung entscheidend von der Anzahl der
Übertragungsrechte, der Dauer und der Reichweite eines Erstverhand-
lungsrechts abhängt.62

Der Zugang zu Senderechten für Konkurrenten stand und steht auch
im Mittelpunkt einer möglichen Freistellung gemäß Art. 81 Abs. 3 EGV
für das so genannte Eurovisionssystem, mit dem die EBU Verkaufsver-
handlungen für Senderechte u. a. an Sportereignissen koordiniert und
einen institutionalisierten Austausch für erworbene Senderechte orga-
nisiert. Zentraler Punkt der Diskussion war, inwieweit die Mitglieder der
EBU den kommerziellen Nicht-Mitgliedern Zugang zum Eurovisions-
system zu gestatten haben. In einem in sich geschlossenen System sah
die Kommission grundsätzlich eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinn
des Art. 81 EGV. Auf Grund von Nachbesserungen seitens der EBU, die
Nichtmitgliedern einen vertraglichen Zugang zu Senderechten
gewährte, hatte die Kommission eine Freigabe erteilt. Entscheidend
waren aus ihrer Sicht die verschiedenen Vorteile, die sich mit dem Euro-
visionssystem verbänden. Mit der Freistellung hätte laut Kommission
eine optimale Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden kön-
nen, und kleinere EBU-Mitglieder hätten von der Koordinierung profi-
tiert. Die EBU hätte zudem, da ihre Mitglieder einem spezifischen
öffentlichen Auftrag nachkämen, mit diesem System einen Beitrag zur
Entstehung eines europäischen Fernsehmarktes geleistet und insofern
ein öffentliches Interesse verfolgt.63

Das Gericht erster Instanz hob die Entscheidung der Kommission
jedoch auf. Ein öffentliches Interesse könne zwar für eine Freistellung
im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine Rolle spielen.
Die Kommission, die auf die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe im
Rahmen des Art. 85 Absatz 3 EGV abgestellt habe, habe es aber ver-
säumt, deren Vorliegen in geeigneter Weise darzulegen.64

Im Jahr 1999 legte die EBU erneut ihre Regelungen für die Vergabe
von Unterlizenzen zur Verwertung von Eurovisionsrechten, verbunden
mit einer Regelung über Pay-TV, der Kommission zur Freistellung vor.
Die Kommission erteilte die Freistellung unter Bedingungen. Sie legte
fest, dass der vertragliche Zugang Dritter zu TV-Übertragungsrechten für
Sportereignisse, die im Eurovisionsrahmen erworben wurden, in den
Verträgen mit den Rechteinhabern verankert werden muss. Selbiges galt
für die Möglichkeit zur Vergabe von Unterlizenzen an Nichtmitglieder
der EBU.65

Das EuG hat die Freistellung wiederum für mit dem europäischen
Wettbewerbsrecht unvereinbar erklärt.66 Das Gericht hielt die Annahme
der Kommission, im Rahmen der Eurovision sei auch für Nichtmitglie-
der ein ausreichender Zugang zu Senderechten und Aufzeichnungen zu
angemessenen Bedingungen gewährleistet, für einen „offenkundigen
Beurteilungsfehler“. Denn nach den EBU-Regeln könne sich ein Mit-
glied der EBU die – wirtschaftlich besonders interessante – Direktaus-
strahlung der Mehrheit der Wettbewerbe eines Ereignisses vorbehalten.
Dadurch würden die mit ihm auf dem gleichen Markt in Wettbewerb
stehenden Nichtmitglieder vom Erwerb von Unterlizenzen für die
Direktübertragung des ganzen Ereignisses und selbst derjenigen Wett-
bewerbe ausgeschlossen, die das betreffende Mitglied der EBU nicht
direkt ausstrahlt. Das EuG kommt zu der Auffassung, dass durch den
gemeinsamen Erwerb und Austausch von Fernsehrechten über die EBU
sowohl der Wettbewerb unter deren Mitgliedern als auch derjenige
gegenüber den Nichtmitgliedern unzulässig beschränkt sei, da die Sen-
delizenzen üblicherweise als Exklusivlizenzen innerhalb der EBU ver-
geben würden. 

Zeitlicher und inhaltlicher Umfang der Exklusivität von veräußerten
Übertragungsrechten bestimmen ebenfalls, inwieweit Inhalte für Kon-
kurrenten zugänglich sind. Diese und andere Kriterien wurden in einer
neueren Entscheidung der Kommission zur Fusion der italienischen Pay-
TV-Plattformen (Erwerb von Telepiù durch Stream) behandelt, die auch
auf die Inhaberschaft der Unternehmen an Sportrechten eingeht, wel-
che durch die Fusion gestärkt worden wäre.67
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Der Zugriff auf Sportrechte durch Dritte war bereits vor der Fusion
beschränkt, da die jeweiligen Unternehmen Exklusivrechte besaßen, die
aufgrund ihrer Dauer Konkurrenten vom Zugang ausschlossen. Auch
inhaltlich war die Exklusivität der gewährten Rechte oft nicht nur auf
einen einzigen Verbreitungsweg beschränkt, sondern umfasste mehrere
technische Plattformen. Die gewährten Rechte verstärkten wiederum die
Stellung der Sender als dominierende Inhaltenachfrager bei den Inhal-
teanbietern.68 Die von den fusionierenden Pay-TV-Plattformen Italiens
gemachten Zusagen zur Erlangung einer Genehmigung durch die Kom-
mission betrafen daher auch den Zugang zu (Sport-)Übertragungsrech-
ten. So wird Newscorp für solche Inhalte, die nicht mit Satellit übertra-
gen werden, auf die ausschließlichen Rechte verzichten. Dadurch sollen
nach Ansicht der Kommission Fernsehsender, die terrestrisch oder über
Kabel senden, sowie Internetdiensteanbieter in die Lage versetzt werden,
Inhalte direkt bei den Fußballvereinen oder Inhabern von Sportübertra-
gungsrechten zu erwerben. Außerdem sollen Wettbewerber, die nicht
über Satellit ausstrahlen, Premiuminhalte von Newscorp über ein Groß-
abnehmerangebot erwerben können. Das gesamte Verkaufsangebot soll
dann – nach den von den Unternehmen gemachten Zusagen – auf einer
entbündelten und nicht ausschließlichen Erwerbsmöglichkeit beruhen.
Ebenso wird nach Ansicht der Kommission der Zugang zum Inhalt auch
für potenzielle Wettbewerber bei der Satellitenausstrahlung erleichtert,
weil den Rechteinhabern einseitig das Recht zustehen soll, die laufen-
den Verträge mit der Newscorp-Plattform (Sky Italia) ohne Vertragsstra-
fen zu kündigen. Die Laufzeit zukünftiger Verträge zwischen Newscorp
und den Fußballvereinen wird auf 2 Jahre festgesetzt.

Die Genehmigung der Fusion der beiden Pay-TV-Anbieter Sogecable
und Vía Digital durch die spanischen Wettbewerbsbehörden hat den Par-
teien Vorgaben für die Nutzung der Fußball-Übertragungsrechte aufer-
legt.69 Dazu zählen die Aufgabe der Option der Audiovisual Sport (AS)
zur Verlängerung des Fußballrechte-Vertrags,70 der garantierte Zugang
anderer Unternehmen zu diesen Rechten zu fairen, vernünftigen und
diskriminierungsfreien Konditionen und der Verzicht des fusionierten
Unternehmens auf die alleinige Nutzung der Fußballrechte bei den
neuen Medien. Für Zugangsfragen ist ferner die Einrichtung eines
Schiedsverfahrens vorgesehen. 

e) Vertikale Aspekte

Neben den geschilderten horizontalen Aspekten der zentralen Ver-
gabe und des exklusiven Erwerbs von Sportrechten ergeben sich auch
vertikale Aspekte. Sie resultieren aus Fällen, in denen exklusive Rechte
von einem zentralen Inhaber an einen Anbieter von Fernsehdiensten
mit der Folge weitergereicht werden, dass dessen marktbeherrschende
Stellung begründet oder noch ausgebaut wird. Darüber hinaus kann
sogar eine Vermischung horizontaler und vertikaler Effekte eintreten
wenn Unternehmen exklusive Rechte innehaben und diese als (markt-
beherrschende) Rundfunkunternehmen auch selbst wahrnehmen. Das
kann insbesondere bei Live-Übertragungsrechten für Sportereignisse der
Fall sein.71

In dem Fall Groupe Jean-Claude Darmon hatte die Kommission zu ent-
scheiden, ob die Übernahme der gemeinsamen Kontrolle über die
genannte Sportrechteagentur durch den französischen Pay-TV-Sender
Canal+ S.A. und die RTL-Gruppe genehmigt werden konnte. Canal+ und
RTL planten, ihre eigenen Sportrechteagenturen in das Gemeinschafts-
unternehmen einzubringen. Nach Ansicht der Kommission kam es dabei
nur zu unbedeutenden und geringfügigen Überschneidungen beim Han-
del mit Fernsehübertragungsrechten für Sportveranstaltungen. Dadurch
werde die Stellung von Canal+ auf dem nachgelagerten Pay-TV-Markt
ebensowenig gestärkt wie die Stellung von RTL (im Free-TV-Bereich) in
Europa. Denn die (damalige) KirchMedia und die EBU verblieben als
starke Wettbewerber auf dem Markt der Inhaberschaft von Übertra-
gungsrechten.72

In die vertikale Betrachtungsweise sind auch der Verbreitungsweg
„neue Medien“ und die der Übertragung benachbarten Märkte mit ein-
zubeziehen. In diesen Fällen gelte es, die oben unter c) und d) genann-
ten Kriterien stringent anzuwenden.73

Zwischenfazit und Ausblick

Der vorliegende erste Teil des Beitrags hat sich im Schwerpunkt mit
zwei Komplexen befasst: Zunächst wurde aufgezeigt, dass mitglied-
staatliche Regelungen den Rechtsrahmen für die Entstehung, den Inhalt
und die Inhaberschaft in Bezug auf „Sportrechte“ bestimmen. Sodann
wurde dargelegt, welchen nicht zu unterschätzenden Einfluss dennoch
das (europäische) Wettbewerbsrecht auf Vergabe, Erwerb und Ausübung
von Sportübertragungsrechten, vor allem für das Fernsehen, ausübt.
Sendungen über für weite Teile der Gesellschaft attraktive Sportereig-
nisse sind aufgrund ihres exklusiven Charakters von großer Bedeutung,
und dies nicht nur für Pay-TV-Veranstalter. 

Die europäische Medienpolitik will dem Recht der Bürger auf Zugang
zu Informationen Geltung verschaffen und eine vielfältige Rundfunk-
landschaft in Europa erhalten. Es wurde verschiedentlich der Gedanke
geäußert, dass es vor dem Hintergrund dieser Ziele bedenklich sei, wenn
sich die Inhaber bzw. Makler von Rechten an Premiuminhalten außer-
halb des räumlichen Anwendungsbereichs des europäischen Medien-
und Wettbewerbsrechts befänden. Denn die wettbewerbsrechtlichen Vor-
schriften über die Vergabe von (exklusiven) Sendelizenzen finden auf
Rechteinhaber, die außerhalb der EU/des EWR ansässig sind, (jedenfalls
im Regelfall) keine Anwendung. Daher sind weitere Regelungen zur Aus-
strahlung von Sportsendungen von besonderem Interesse. Hierzu zäh-
len die Free-TV-Vorbehalte für Ereignisse von erheblicher gesellschaft-
licher Bedeutung. Von Relevanz sind zudem die (europäischen)
Bestimmungen, die für Werbung und Sponsoring bei Sportübertragungen
gelten und also den Verbraucherschutz betreffen. Diesen genannten
Rechtsfragen bei der Übertragung von Sportveranstaltungen in den
audiovisuellen Medien wird sich der zweite Teil des Beitrags in der
nächsten Ausgabe der IRIS plus im Juni widmen.
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